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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES
DES KANTONS SOLOTHURN

VOM

20. August 1971 Nr. 4428

Mit ‚.Schreiben~v9m l7~ 4~ 1971 unte~1~reitet der Gemeinder~

vo n Hubersdorf: dem Regierungsrat die Unterlagen der Bauland

umie~g~Dietrich“ zur Genehmigung0 Die Pläne “neuer und alter

( ... Zustand“ samt Eigentümer- und F1ä~henverzeichnis wurden ord-~
nungsgemässvöml4~ 1~ — l9~ 2~ 1971 öffentlich~ufgelegt0

Gegen die Baulanduml:e.gung erfolgte kein~ Einspraöhe~ sie

wurde von~ der emeind~versaffim1ung ge~ehmigt~

Ein Plan über die Bereinigung der Dienstbarkeiten war nicht

Bestandteil der Auflage0 :Wi~ aber e±~e ha~hträgli~he genaue

Abklärung der Dienstba~keit~r~rhältnis~dii±äh die Amtschrei

ber~i Leber~n:ergab~ fälltgrundbüöhlichledig]~±c~ff ~ine An

merkung t~Triangülationsp~ikt“ aüf:.GB Nr0 47 w~g und wird auf

;den neuen ~eil der. d~xrch di~ Bä~ul~andumlegirng ve~±‘~sserten

Parzelle GB Nr. 46 übertragen0 Der Eigentümer ~ieses Grund

stuckes wurde mit Schreioen des Kant Tiefbauamtes vom 6 5
1971 auf diese Veranderung resp Neuanmerkung aufmerksam ge

macht Er hat keine Einwande erhoben Wie die nachtraglich

vorgelegten Verzeichnisse der Dienstbarkeit~n im alten und

neuen Zustand erzeigen, erfolgt im übrigen k~ine~ Aenderung

der Dienstbarkeiten,

Das Verfahren wurde formefl richtig :~r~~~‘to Die Bauland

umlegung “Dietrich“ ist zum ~~läiis~gelöst worden dur~h den

Bau einer Bushaltestelle an der Kantonsstrasse Deshalb hat

auch das Kant0 Tiefbauamt die Umlegungspläne ausgearbeitet0

liateriell sind keine Bemerkungen anzubringen Die Baulandumle—

gung kann gesbutzt auf das durchgefuhrte Verfahren grundsatz—

lich genehmigt werden Die Gemeinde Hubersdorf wird aufgefor—

dert~, die Vermessung und Verm~±kung durchführen zu lassen
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und dem Regierungsrat im Sinne von ~ 5 der VO über die

Umlegung oder Zusammenlegung von Bauland zur definitiven

Genehmigung vorzulegen (Mutationspl~ne in vierfacher Aus

fertigung)0

Es wird

beschlossen~

1 ]Die Baulandumlegun~g~pietrich~ der Einwohnorgemeinde

Hub ersdorf wird g~uudsatzlich genehiiugt

2~ Die Einwohnergemeinde Hubersdorf wird beauftragt9 die

~genannt.eBaulandumlegung vermessen und vermarkenzu. las—

sefr0~Die:Mutationspläne sind dem Regierungsrat in~vier—

facher Ausfertigung zusammen mit dem Gesuch um definitive

Genehmigung zu unterbreiten.

3. Für :die durch das Unternehmen bedingten grundbuchlichen
* :* Eintragungen9 Abänderungen und Löschungen werden keine

Grundbuch~- und andere Amtschreibereigebühren und für

Eigentuinsübertragungen keine Handänderungsgebühren und

Gewinnsteuern bei der Staats— und Gemeindesteuer erhoben.

An die Vermessungs- und Verm•arkungskosten entrichtet der

Staat einen Anteil wie er im Schreiben des Kant Tiefbau—

amtes vorn l9~ll~i97Q an die Gemeinde Hubersdorf festge—

sebzt wurde0

~für diesen Beschluss wird nicht

erhoben0

Bau—Departement (3) AkL~ Der Staatsschreiber
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